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Betrifft 

Informationsbegehren betreffend Fischteichanlage in der KG Niederkreuzstetten vom 15. 
Jänner 2026 - Informationsbegehren 
 
 
Sehr geehrte Frau Kiesenhofer! 
 
Wir haben Ihren Antrag auf Zugang zur Information betreffend „Errichtung und Betrieb ei-
ner Fischteichanlage in der KG Niederkreuzstetten“ am 15. Jänner 2026 erhalten. 
 
Wir kommen hiermit Ihrem Antrag innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Wochen nach 
(§ 8 Abs. 1 IFG). 
 
Nachdem hinsichtlich der Informationen „Errichtung und Betrieb einer Fischteichanlage in 
der KG Niederkreuzstetten“ der Informationsgewährung keine Interessen entgegenstehen, 
die zur Geheimhaltung gemäß § 6 IFG verpflichten, konnte die Information diesbezüglich 
wie folgt unmittelbar erteilt werden: 
 
 
Zu Punkt 1.: 
1.1.: Ja, es wurde jeweils fristgerecht um eine Verlängerung der wasserrechtlichen Bewil-
ligung angesucht. 
1.2.: Ja, im Zuge dieses Verlängerungsverfahrens wurde eine Stellungnahme des Amts-
sachverständigen für Wasserbautechnik eingeholt. Dieser teilte der Behörde mit, dass aus 
wasserbautechnischer Sicht kein Einwand gegen die beantragte Fristverlängerung für die 
Bauvollendung bis zum 31.12.2025 erhoben wird. 
 
Zu Punkt 2.: 
Die wasserrechtliche Bewilligung ist inhaltlich ident mit dem von Ihnen beigelegten Be-
scheid vom 10.03.2014. 
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Gemäß § 112 Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959) kann die Frist für die Bauvollendung 
bis zu einem Höchstausmaß von 15 Jahren verlängert werden. 
 
Weiters wird mitgeteilt, dass die fristgerechte Bauvollendung im Dezember 2025 der Be-
zirkshauptmannschaft Mistelbach unter Anschluss entsprechender Kollaudierungsunterla-
gen angezeigt wurde. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Bezirkshauptfrau 

Mag. H o n e d e r 
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